
37 

Landesgesetzblatt für Wien 
Jahrgang 1963 Ausgegeben am 25. September 1963 11. Stück 

1-6~ Gesetz: Wiener &hulaufsidits-Ausführungsgesetz. 
1-7. Gesetz: Wiener Pflkhtschulorganisationsgesetz. 
1.8. Gesetz; Wiener Landeslehrer-Diensthoheitsgesetz 1963. 

16. 

Gesetz vom 12. Juli 1963 über die Zusam
mensetzung des Kollegiums des Stadtschul
rates für Wien (Wiener Schulaufsichts-Aus-

führungsgesetz). 

Der Wiener Landtag hat in Ausführung der 
§§ 8 und 17 Abs. 2 des Bundes-Sdmlaufsichts- , 
geseti.es, BGB!. Nr. 240/1962, bescblossen: ' 

s 1 
(1) Dem Kollegium des Stadtschulrates für Wien 

gehören an: 

a) mit beschließender Stimme: 

5. der Landesschularzt oder, wenn ein sol
cher nicht bestellt ist, ein Amtsarzt des 
·"-mtes der Landesregierung, der von der 
Landesregierung besteHt und abberufen 
wird; 

6. ein mit Schulangelegenheiten betrauter 
rechtskundiger Beamter des „:\mtes der 
Landesregierung sowie ein mit Angelegen
heiten der Jugendfürsorge betrauter Be
amter des Amtes der Landesregierung. 
Diese Mitglieder werden von der I~andes
regierung bestellt und abberufen; 

7. je ein Vertreter der Kammer der gewerb
lichen Wirtsd1aft für Wien und der Kam
mer für Arbeiter und Angestellte für 
Wien. 

1. der Präsident des Stadtschulrates für : 
Wien als Vorsitzender; (z) Die Mitglieder gemäß Abs. 1 lit. • Z. 2 sind 

; von der Landesregierung unter Einrechnung des 
2. 50 von der Landesregierung zu bestel- 1 Präsidenten des Stadtschulrates für Wien nach 

lende Mitglieder. Unter ihnen n1üssen 1 dem Stärkeverhältnis der Parteien im Landtag 
sidl mindestens zwölf Vertreter der Leh- in sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen 
remhaft und ebensoviele Väter und Müt- des § 87 Abs. 3 bis 7 der Gemeindewahlordnung 
ter schulbesuchender Kinder befinden. 1959, LGBI. für Wien Nr. 17/1959, nach Maßgabe 
Unter den Vertretern der Lehrerschaft des Abs. 3 zu bestellen. 
sollen nach Tunlichkeit die in die Zustän-: 
digkeit des Stadtschulrates für Wien fal- (3) Die Landesregierung bat innerhalb eines Mo
lenden Schularten entsprechend den Schü- · nates nach der Wahl des Landtages festzusetzen1 

lerzahlen vertreten sein; für wieviele Mitglieder den einzelnen im Land-
tag vertretenen Parteien ein Vorschlagsredlt zu-

b) mit beratender Stimme: steht. Gleidtzeitig hat sle die in Betracht kom~ 
1. drei Vertreter der Katholischen Kirche, ~ menden Parteien aufzufordern~ von den ihnen 

je ein Vertreter der Evangelisdten Kixdle zustehenden Vorschlagsrechtcn innerhalb von 
Augsburgisdien und Helvetischen Be- zwei Wodlen Gebrauch zu machen. 
kenntnisses in Österreidi, der Altka.tho
lisdten Kirche und der Israelitischen Reli
gionsgesellschaft; 

2. der Amtsdirektor und die übrigen redits~ 
kundigen Beamten des Stadtschulrates für 
Wien; 

3. die Landesschulinspektoren sowie die Be
z.irksschulinspektoren und die Berufs
schulinspektoren; 

4. der Referent für den pädagogisch-psycho
logischen Dienst des Stadtschulrates für 
Wien; 
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(4) Für jedes der im Abs. 1 lit. a Z. 2 und lit. b 
Z. 6 angeführten Mitglieder ist ein Ersatzmitglied 
zu bestellen bzw. zu entsenden. 

(5) Die Mitglieder gemäß Abs. 1 lit. b Z. 1 
sind von den dort genannten Kirdten oder Reli
gionsgesellschaften, die Mitglieder gemäß Abs. 1 
lit. b Z. 7 von den dort genannten Interessen
vertretungen zu entsenden. Die Namen der Mit
glieder sind binnen zwei Wochen nach Auffor
derung d1.>rch die Landesregierung dieser bekannt
zugeben. Gleichzeitig ist für jedes Mitglied ein 
Ersatzmitglied namhaft zu madien. 
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